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Aktenzeichen:
35.2
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:
RBR Benjamin Heyn
benjamin.heyn@bra.nrw.de
Telefon: 02931/82-3406
Fax: 02931/82-41025

Dienstgebäude:
Seibertzstraße 2
59821 Arnsberg

Hauptsitz / Lieferadresse:
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

Telefon: 02931 82-0

poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de

Servicezeiten:
Mo-Do 08:30 – 12:00 Uhr

13:30 – 16:00 Uhr
Fr 08:30 – 14:00 Uhr

Landeshauptkasse NRW
bei der Helaba:
IBAN:
DE59 3005 0000 0001 6835 15
BIC: WELADEDD

Umsatzsteuer ID:
DE123878675

Informationen zur Verarbeitung
Ihrer Daten finden Sie auf der
folgenden Internetseite:
https://www.bra.nrw.de/the-
men/d/datenschutz/

nur per E-Mail
Städte und Gemeinden
im Regierungsbezirk Arnsberg

nachrichtlich:
Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg

Bauleitplanung
Beteiligung des Dezernats 35 in Bauleitplanverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Dezernat 35 „Städtebau, Bauaufsicht, Bau-, Wohnungs- und Denk-
malangelegenheiten sowie -förderung“ der Bezirksregierung Arnsberg
nimmt die Aufgabe als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) im Regierungsbezirk wahr (§ 1 Verordnung zur
Durchführung des Baugesetzbuches). Das Dezernat ist damit unter an-
derem für die Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplä-
nen zuständig (§ 6 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 BauGB).

Das Dezernat 35 ist keine Behörde und kein sonstiger Träger öffentli-
cher Belange im Sinne des § 4 BauGB. Ich bitte deshalb, künftig von
Beteiligung des Dezernats 35 im Rahmen von Bauleitplanverfahren ge-
mäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB abzusehen. Auf standardisierte Beteili-
gungsschreiben wird künftig keine Antwort mehr erfolgen.

Sollten Sie planungsrechtliche Fragen haben oder eine Vorprüfung oder
Beratung wünschen, wenden Sie sich gern an die Kolleginnen und Kol-
legen des Dezernats 35 (Kontaktdaten: www.bra.nrw.de/3035613).

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Ferdinand Aßhoff


